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Beschlussseite zu TOP 6 (SV-Nr. 20-26 /V 15883)

Beschluss (gegen die Stimme von DIE LINKE./Die PARTEI):

1. Dem Antrag, den Haushalten der Münchner Wohnen (früher GWG und 
Gewofag), die über eine Gaszentralheizung verfügen, die Hälfte der 
Heizkosten für das Jahr 2022 zu erstatten, kann nicht entsprochen werden.

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 02527 der Bürgerversammlung des 25. 
Stadtbezirkes Laim vom 28.11.2024 ist damit geschäftsordnungsgemäß 
behandelt.

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


